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50/6. Erklärung anläßlich des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

verabschiedet die nachstehende Erklärung:

ERKLÄRUNG ANLÄSSLICH DES FÜNFZIGSTEN JAHRESTAGES 
DER VEREINTEN NATIONEN

Vor fünfzig Jahren wurden aus dem Leid, das der Zweite Weltkrieg verursacht hatte, die
Vereinten Nationen geboren. Der damals in der Charta der Vereinten Nationen bekundeten
Entschlossenheit, "die kommenden Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren",
kommt heute dieselbe lebenswichtige Bedeutung zu wie vor fünfzig Jahren. Die Charta
verleiht in dieser wie auch in anderer Hinsicht den gemeinsamen Werten und Bestrebungen
der Menschheit Ausdruck.

Obschon die Vereinten Nationen durch Konflikte, humanitäre Krisen und tiefgreifende
Umwälzungen auf die Probe gestellt wurden, haben sie Bestand gehabt und nicht nur einen
maßgeblichen Beitrag zur Verhütung eines weiteren weltweiten Konflikts geleistet, sondern
auch für die Menschen in der ganzen Welt vieles zustande gebracht. Die Vereinten Nationen
haben geholfen, dem Gefüge der Beziehungen zwischen den Nationen in der heutigen Zeit
Gestalt zu geben. Durch den Prozeß der Entkolonialisierung und die Beseitigung der
Apartheid gelangten und gelangen Hunderte von Millionen Menschen in den Genuß des



A/RES/50/6
Seite 2

Grundrechts auf Selbstbestimmung.

Heute, nach dem Ende des Kalten Krieges und mit dem Herannahen des Endes dieses
Jahrhunderts, müssen wir neue Möglichkeiten für Frieden, Entwicklung, Demokratie und
Zusammenarbeit schaffen. Die raschen und tiefgreifenden Veränderungen, die sich in der
heutigen Welt vollziehen, deuten darauf hin, daß die vor uns liegende Zukunft äußerst
komplex und mit großen Herausforderungen verbunden sein wird und daß die in die Vereinten
Nationen gesetzten Erwartungen beträchtlich zunehmen werden.

An diesem historischen Tag beseelt uns feste Entschlossenheit: Der Anlaß des fünfzig-
jährigen Bestehens der Vereinten Nationen muß zu einer Neuorientierung genutzt werden, im
Sinne einer stärkeren Ausrichtung am Dienst an der Menschheit, insbesondere an denen, die
Leid und schwere Entbehrungen zu erdulden haben. Dies ist die praktische und moralische
Herausforderung unserer Zeit. Unsere Verpflichtung dazu ist in der Charta festgeschrieben.
Die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus der derzeitigen Lage der Menschheit.

Wir, die Mitgliedstaaten und Beobachter der Vereinten Nationen, die wir die Völker der
Welt vertreten, anläßlich des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen,

– bekräftigen feierlich die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen
und unsere Verpflichtung auf sie;

– danken allen Männern und Frauen, die die Vereinten Nationen möglich gemacht,
ihre Arbeit getan und ihren Idealen gedient haben, insbesondere allen jenen, die im
Dienst für die Vereinten Nationen ihr Leben gelassen haben;

– sind entschlossen, daß die Vereinten Nationen der Zukunft mit neuer Tatkraft und
Wirksamkeit an der Förderung des Friedens, der Entwicklung, der Gleichheit und
der Gerechtigkeit und der Verständigung zwischen den Völkern der Welt arbeiten
werden;

– werden dem einundzwanzigsten Jahrhundert eine Organisation der Vereinten
Nationen übergeben, die so ausgestattet, finanziert und gegliedert ist, daß sie den
Völkern, in deren Namen sie geschaffen wurde, wirksam dienen kann.

In Erfüllung dessen, wozu wir uns also verpflichtet haben, werden wir uns bei unserer
künftigen Zusammenarbeit in bezug auf Frieden, Entwicklung, Gleichheit, Gerechtigkeit und
die Organisation der Vereinten Nationen von folgendem leiten lassen:

FRIEDEN

1. Um diesen Herausforderungen zu begegnen sowie in der Erwägung, daß Maßnahmen
zur Sicherung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Welt fruchtlos bleiben werden,
wenn nicht den wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnissen der Menschen Rechnung getragen
wird, werden wir

– Verfahren und Mittel zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen fördern und die Kapazität der Vereinten
Nationen zur Konfliktverhütung, vorbeugenden Diplomatie, Friedenssicherung und
Friedenskonsolidierung erhöhen;
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– die von den Vereinten Nationen oder von regionaler oder einzelstaatlicher Seite
unternommenen Bemühungen um Rüstungskontrolle, Rüstungsbegrenzung und
Abrüstung sowie um die Nichtverbreitung von Kernwaffen unter allen Aspekten
und von anderen Massenvernichtungswaffen, namentlich auch biologischen und
chemischen Waffen und anderen Arten von Waffen, die besonders schwere
Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken, im Sinne unserer gemein-
samen Verpflichtung auf eine von allen diesen Waffen freie Welt nachdrücklich
unterstützen;

– das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung, unter Berücksichtigung der besonde-
ren Lage der unter Kolonialherrschaft oder anderen Formen der Fremdherrschaft
oder der ausländischen Besetzung stehenden Völker, auch künftig bekräftigen und
das Recht der Völker anerkennen, legitime Maßnahmen im Einklang mit der
Charta der Vereinten Nationen zu ergreifen, um ihr unveräußerliches Recht auf
Selbstbestimmung zu verwirklichen. Dies ist nicht als Ermächtigung oder Ermuti-
gung zu Maßnahmen auszulegen, durch welche ganz oder teilweise die territoriale
Unversehrtheit oder politische Einheit souveräner und unabhängiger Staaten
zerstört oder beeinträchtigt würde, die sich nach dem Grundsatz der Gleichberech-
tigung und Selbstbestimmung der Völker verhalten und die also eine Regierung
besitzen, welche das gesamte Volk des Hoheitsgebiets ohne jeden Unterschied
repräsentiert;

– gemeinsam handeln, um Bedrohungen von Staaten und Menschen durch den
Terrorismus in allen seinen Formen und Ausprägungen, die staatenübergreifende
organisierte Kriminalität und den unerlaubten Waffenhandel sowie die Gewinnung
und den Konsum von unerlaubten Drogen und den Verkehr damit zu beseitigen;

– die Konsultationen und die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Abmachun-
gen oder Einrichtungen und den Vereinten Nationen bei der Wahrung des Welt-
friedens und der internationalen Sicherheit stärken.

ENTWICKLUNG

2. Ein dynamisches, kraftvolles, freies und ausgewogenes weltwirtschaftliches Umfeld ist
für das Wohlergehen der Menschheit und für Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Welt
unerläßlich. Diesem Ziel muß vom System der Vereinten Nationen in größerem Maße und
wirksamer Rechnung getragen werden.

3. Die Vereinten Nationen haben bei der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung eine wichtige Rolle gespielt und im Laufe der Jahre Frauen, Kindern und
Männern auf der ganzen Welt lebensrettende Unterstützung gewährt. Jedoch ist die in der
Charta von allen Mitgliedern der Vereinten Nationen eingegangene Verpflichtung, gemeinsam
und jeder für sich mit der Organisation zusammenzuarbeiten, um eine Verbesserung des
Lebensstandards, Vollbeschäftigung und die Voraussetzungen für wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt und Aufstieg zu erreichen, bisher nicht hinlänglich in die Tat umgesetzt worden.

4. Es muß anerkannt werden, daß trotz der in der Vergangenheit unternommenen An-
strengungen nach wie vor eine breite Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den
Entwicklungsländern besteht, was nicht hingenommen werden kann. Ebenso gilt es, die
spezifischen Probleme der Umbruchländer in bezug auf ihren zweifachen Übergang zur
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Demokratie und zur Marktwirtschaft anzuerkennen. Darüber hinaus verlangt die immer rascher
voranschreitende Globalisierung und Interdependenz der Weltwirtschaft nach grundsätzlichen
Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden kann, daß alle Länder aus den Früchten dieser
Entwicklungen möglichst umfassenden Nutzen ziehen und daß ihre Belastung durch die
nachteiligen Auswirkungen möglichst gering gehalten wird.

5. Ein Anlaß zu größter Sorge ist der Umstand, daß ein Fünftel der gesamten Weltbevölke-
rung von 5,7 Milliarden Menschen in äußerster Armut lebt. Es bedarf außerordentlicher
Maßnahmen seitens aller Länder, insbesondere auch einer verstärkten internationalen
Zusammenarbeit, um dieses und die damit zusammenhängenden Probleme anzugehen.

6. Aufgrund dieser Umstände und Gegebenheiten haben sich die Vereinten Nationen dazu
veranlaßt gesehen, in den letzten fünf Jahren eine Reihe von Weltkonferenzen zu veranstalten,
die jeweils schwerpunktmäßig einem bestimmten Thema gewidmet waren. Auf diesen
Konferenzen hat sich unter anderem ein Konsens dahin gehend herauskristallisiert, daß
wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umweltschutz einander bedingende und
sich wechselseitig verstärkende Komponenten einer bestandfähigen Entwicklung sind, die den
Rahmen für unsere Bemühungen um eine höhere Lebensqualität für alle Menschen bildet.
Kern dieses Konsenses ist die Erkenntnis, daß der Mensch das zentrale Subjekt der Entwick-
lung ist und daß im Mittelpunkt unserer Maßnahmen und unserer Bestrebungen für eine
bestandfähige Entwicklung der Mensch stehen muß.

7. In diesem Zusammenhang erklären wir erneut, daß Demokratie, Entwicklung und die
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung,
einander bedingen und sich wechselseitig verstärken.

8. Zur Förderung nachhaltigen Wirtschaftswachstums, der sozialen Entwicklung, des
Umweltschutzes und der sozialen Gerechtigkeit und in Erfüllung der von uns in bezug auf die
internationale Entwicklungszusammenarbeit eingegangenen Verpflichtungen werden wir 

– ein offenes und ausgewogenes, auf Regeln aufbauendes, berechenbares und
nichtdiskriminierendes multilaterales Handelssystem und einen Rahmen für
Investitionen, den Wissens- und Technologietransfer sowie eine verbesserte
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Entwicklung, des Finanzwesens und der
Verschuldung fördern, was alles unabdingbare Voraussetzungen für die Entwick-
lung sind;

– nationalen und internationalen Maßnahmen besonderes Augenmerk schenken,
welche den Nutzen des Globalisierungsprozesses für alle Länder verstärken, die
Marginalisierung der am wenigsten entwickelten Länder und der Länder Afrikas
vermeiden und ihre Integration in die Weltwirtschaft fördern;

– die Wirksamkeit und Effizienz des Systems der Vereinten Nationen auf dem
Gebiet der Entwicklung verbessern und ihre Rolle auf allen relevanten Gebieten
der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit stärken;

– den Dialog und die Partnerschaft zwischen allen Ländern beleben, um das
Vorhandensein eines günstigen politischen und wirtschaftlichen Umfelds für die
Förderung der internationalen Entwicklungszusammenarbeit zu gewährleisten, auf
der Grundlage des Gebots des gegenseitigen Nutzens und Interesses und echter
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Interdependenz, wobei wir anerkennen, daß jedes Land letztlich selbst für seine
Entwicklung verantwortlich ist, gleichzeitig aber auch bekräftigen, daß die
internationale Gemeinschaft ein internationales Umfeld schaffen muß, das dieser
Entwicklung förderlich ist;

– die soziale Entwicklung durch entschlossene nationale und internationale Maßnah-
men fördern, die auf die Beseitigung der Armut ausgerichtet sind – als ethischer,
sozialer, politischer und wirtschaftlicher Imperativ der Menschheit – und die
Förderung der Vollbeschäftigung und der sozialen Integration zum Ziel haben;

– anerkennen, daß die Befähigung der Frau zur Selbstbestimmung und ihre volle und
gleichberechtigte Teilhabe eine zentrale Voraussetzung für alle Entwicklungs-
bemühungen ist;

– nicht aufrechterhaltbare Produktions- und Konsumweisen abbauen und beseitigen
und geeignete demographische Politiken fördern, damit die Bedürfnisse der
heutigen Generationen gedeckt werden können, ohne daß die Fähigkeit künftiger
Generationen zur Deckung ihrer eigenen Bedürfnisse aufs Spiel gesetzt wird,
wobei wir anerkennen, daß ökologische Bestandfähigkeit ein integrierender
Bestandteil des Entwicklungsprozesses ist;

– die Zusammenarbeit bei der Vorbeugung gegen Naturkatastrophen und große
technologische und vom Menschen hervorgerufene Katastrophen, bei der Katastro-
phenhilfe, der Katastrophenfolgenbeseitigung und bei der humanitären Hilfe
verstärken, damit die betroffenen Länder besser in der Lage sind, mit solchen
Situationen fertigzuwerden.

GLEICHHEIT

9. Wir verweisen erneut auf die in der Charta zum Ausdruck gebrachte Bestätigung der
Würde und des Wertes der menschlichen Person und der Gleichberechtigung von Mann und
Frau und bekräftigen, daß alle Menschenrechte allgemeingültig, unteilbar, einander bedingend
und miteinander verknüpft sind.

10. Obgleich die Bedeutung nationaler und regionaler Besonderheiten und unterschiedlicher
historischer, kultureller und religiöser Traditionen beachtet werden muß, ist es die Pflicht aller
Staaten, unabhängig von ihrem politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen System, alle
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, deren Allgemeingültigkeit
außer Frage steht. Es ist außerdem wichtig, daß alle Staaten die Universalität, Objektivität und
Nichtselektivität der Behandlung von Menschenrechtsfragen sicherstellen.

11. Wir werden daher

– alle Menschenrechte und Grundfreiheiten – die allen Menschen kraft ihres
Menschseins zustehen – fördern und schützen;

– Rechtsvorschriften, Politiken und Programme stärken, welche die volle und
gleichberechtigte Teilhabe der Frau an allen Bereichen des politischen, bürgerli-
chen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens als gleichberechtigte
Partner und die volle Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten
durch alle Frauen sicherstellen;
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– die Rechte des Kindes fördern und schützen;

– sicherstellen, daß die Rechte von Personen, die besonders leicht zu Opfern von
Mißbrauch oder Vernachlässigung werden, insbesondere Jugendlichen, Behinder-
ten, älteren Menschen und Wanderarbeitern, geschützt werden;

– die Rechte autochthoner Bevölkerungsgruppen fördern und schützen;

– sicherstellen, daß die Rechte von Flüchtlingen und Vertriebenen geschützt werden;

– sicherstellen, daß die Rechte von Personen, die nationalen, ethnischen oder
sonstigen Minderheiten angehören, geschützt werden und daß diese Personen in
der Lage sind, wirtschaftliche und soziale Entwicklung anzustreben und unter
Bedingungen zu leben, unter denen ihre Identität, ihre Traditionen, ihre Formen
der sozialen Organisation und ihre kulturellen und religiösen Wertvorstellungen
voll geachtet werden.

GERECHTIGKEIT

12. Die Charta der Vereinten Nationen hat einen dauerhaften Rahmen für die Förderung und
Entwicklung des Völkerrechts vorgegeben. Das Völkerrecht muß ständig gefördert und
weiterentwickelt werden mit dem Ziel, sicherzustellen, daß die Beziehungen zwischen den
Staaten auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der souveränen Gleichheit, den allgemein
anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts und der Achtung vor der Herrschaft des Rechts
beruhen. Dabei sollte sowohl den Entwicklungen auf Gebieten wie der Technologie, dem
Verkehrswesen, dem Informationswesen und im Zusammenhang mit Ressourcen sowie den
internationalen Finanzmärkten als auch der zunehmenden Komplexität der Arbeit der
Vereinten Nationen im humanitären Bereich und auf dem Gebiet der Flüchtlingshilfe
Rechnung getragen werden.

13. Wir sind entschlossen,

– im Einklang mit den Grundsätzen der souveränen Gleichheit und der territorialen
Unversehrtheit der Staaten Gerechtigkeit zwischen allen Staaten zu schaffen und
zu wahren;

– die volle Achtung vor dem Völkerrecht sowie seine Umsetzung zu fördern;

– internationale Streitigkeiten mit friedlichen Mitteln beizulegen;

– die möglichst weitgehende Ratifikation völkerrechtlicher Verträge zu fördern und
die Einhaltung der daraus erwachsenden Verpflichtungen sicherzustellen;

– die Achtung vor dem humanitären Völkerrecht sowie seine Umsetzung zu fördern;

– die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts auf dem Gebiet der Entwicklung
zu fördern, namentlich des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt begünstigen-
den Entwicklungsvölkerrechts;

– die Achtung vor dem Völkerrecht auf dem Gebiet der Menschenrechte und
Grundfreiheiten sowie seine Umsetzung zu fördern und die Staaten zur Ratifika-
tion der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte bezie-



A/RES/50/6
Seite 7

hungsweise zum Beitritt zu diesen zu ermutigen;

– die weitere Kodifizierung und fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts zu
fördern.

ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN

14. Wenn die Vereinten Nationen den Herausforderungen der Zukunft wirksam begegnen
und den von den Völkern der Welt in sie gesetzten Erwartungen gerecht werden wollen, ist
eine Reform und Modernisierung der Organisation selbst unerläßlich. Die Arbeit der
Generalversammlung – des Organs, in dem alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
vertreten sind – sollte mit neuem Leben erfüllt werden. Der Sicherheitsrat sollte unter
anderem erweitert werden, und seine Arbeitsmethoden sollten auch künftig im Hinblick auf
eine weitere Stärkung seiner Leistungsfähigkeit und Effektivität, die Erhöhung seines
repräsentativen Charakters und die Verbesserung seiner Effizienz und Transparenz überprüft
werden; da in Schlüsselfragen weiterhin bedeutende Meinungsverschiedenheiten bestehen,
bedarf es einer weiteren eingehenden Auseinandersetzung mit diesen Fragen. Die Rolle des
Wirtschafts- und Sozialrats sollte gestärkt werden, damit er in der heutigen Zeit die ihm im
Hinblick auf das Wohlergehen und den Lebensstandard aller Menschen übertragenen
Aufgaben wirkungsvoll wahrnehmen kann. Diese und andere Veränderungen innerhalb des
Systems der Vereinten Nationen sollten durchgeführt werden, wenn wir sicherstellen wollen,
daß die Vereinten Nationen der Zukunft den Menschen, in deren Namen sie geschaffen
wurden, gute Dienste tun.

15. Um ihre Arbeit wirksam erfüllen zu können, müssen die Vereinten Nationen über
angemessene Mittel verfügen. Die Mitgliedstaaten müssen ihrer Verpflichtung, die Ausgaben
der Organisation nach dem von der Generalversammlung festgesetzten Verteilungsschlüssel zu
tragen, vollständig und rechtzeitig nachkommen. Die Festsetzung dieses Verteilungsschlüssels
sollte auf der Grundlage von Kriterien erfolgen, denen die Mitgliedstaaten zugestimmt haben
und die sie als fair ansehen.

16. Die Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen müssen die Verwaltung und
Bewirtschaftung der ihnen zugeteilten Mittel wesentlich effizienter und effektiver gestalten.
Die Mitgliedstaaten werden ihrerseits die Reform dieses Systems weiterbetreiben und die
Verantwortung dafür übernehmen.

17. Wir erkennen an, daß unsere gemeinsame Arbeit umso erfolgreicher sein wird, wenn sie
von allen in Betracht kommenden Akteuren der internationalen Gemeinschaft, einschließlich
der nichtstaatlichen Organisationen, der multilateralen Finanzinstitutionen, der Regional-
organisationen und aller Akteure der bürgerlichen Gesellschaft, unterstützt wird. Wir werden
eine solche Unterstützung begrüßen und sie gegebenenfalls erleichtern.

40. Plenarsitzung
24. Oktober 1995


